
 
    

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
hiermit laden wir Sie herzlich zum ForderungsManagement-Kongress 2023 der Brinkmann 
Rechtsanwälte am Freitag, den 16. Juni 2023 in Köln ein.  

 
Kurzbeschreibung der Veranstaltung 
Durch die Vorträge unserer Anwälte mit jahrelanger Erfahrung in Abrechnungsstreitigkeiten erhalten Sie 
anhand von Fallbeispielen einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung, Lösungsvorschläge zu 
aktuellen Problemen und lernen Kollegen aus anderen Krankenhäusern kennen, mit denen gemeinsam 
die verschiedenen Problemkonstellationen diskutiert werden können. 
 
Der Kongress wird nach den zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Coronaregeln durchgeführt. 
 
Auszug aus dem Programm  
1. Wirksames Vertragswerk 
2. Die aktuelle Rechtslage zur Wahlleistungsvereinbarung 
3. Die Behandlung von Kindern 
4. Der tote Patient 
5. Pflichtversicherung, Nothelfer und Asylbewerber 
6. Der unversicherte (in- und ausländische) Patient 
7. Networking 

 

FoMa-Kongress 
2023 

 

Brinkmann Rechtsanwälte - Hülchrather Straße 35 - 50670 Köln - Tel: 0221-9 730 01-0 
 

Organisatorische Fragen: Frau Manuela Sparrer 
Fragen zum Inhalt: Herr Rechtsanwalt Christopher Beyer 

 
www.brinkmann-ra.de 

medizinrecht-kongress@brinkmann-ra.eu 

 

Willebrand 



 

                  

                                                              

 

 
16. Juni 2023 
 
KölnSKY  
Ottoplatz 1 
50679 Köln 
 
 

 
 
 

 
Brinkmann Rechtsanwälte - Hülchrather Straße 35 - 50670 Köln - Tel: 0221-9 730 01-0 

 
Organisatorische Fragen: Frau Manuela Sparrer 

Fragen zum Inhalt: Herr Rechtsanwalt Christopher Beyer  
 

www.brinkmann-ra.eu 
medizinrecht-kongress@brinkmann-ra.eu 

 

Anmeldung zum FoMa-Kongress 2023 
 

 
Dauer der Veranstaltung - Tagesablauf 
 
10:00 - 10:30 Uhr – Anmeldung und Begrüßung 
10:30 - 12:30 Uhr – Vorträge Block 1 

• Wirksames Vertragswerk 
• Wahlleistungsvereinbarung 
• Die Behandlung von Kindern 
• Der tote Patient 

12:30 - 13:30 Uhr – Mittagsessen/Networking mit Gang auf die Aussichtsplattform 
13:30 - 15:00 Uhr – Vorträge Block 2 

• Pflichtversicherung, Nothelfer und Asylbewerber 
• Der unversicherte (in- und ausländische) Patient 

15:00 - 15:15 Uhr – Kaffeepause / Networking 
15:15 - 16:30 Uhr – Aktuelle Probleme aus der täglichen Arbeit / Diskussionsrunde 

 
 
 
Unternehmen:          
 
 
Vorname/Nachname: 
 
 
Straße: 
 
 
PLZ/Ort: 
 
 
Telefon: 
 
 
E-Mail: 
 
 
Ort/Datum:    Unterschrift: 
 

   
Teilnahmegebühr   
Die Teilnahmegebühr beim FoMa-Kongress beträgt 219,00 € (zzgl. MwSt.). Im 
Teilnahmepreis enthalten sind Kongressunterlagen sowie Getränke und Speisen. Die 
Zahlung der Teilnahmegebühr muss vor Beginn der Veranstaltung erfolgen.  
 
 
Anmeldung bitte per E-Mail an medizinrecht-kongress@brinkmann-ra.eu oder 
per Fax an 0221-91 40 89 8-946 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 19.05.2023, da die Plätze limitiert sind. 
 

 
Rücktritt 
Die Kongressanmeldung ist verbindlich. Der entsprechende Vertrag mit Brinkmann 
Rechtsanwälte tritt mit der Anmeldebestätigung in Kraft. Stornierungen müssen 
schriftlich erfolgen. Im Falle eines Rücktritts vom Vertrag werden folgende 
Stornogebühren fällig: bis zu 2 Wochen vor Beginn 50% der Teilnahmegebühr. Die 
Kongressanmeldungen können auf Kollegen übertragen werden. Bitte beachten Sie, 
dass auch hier eine schriftliche Änderung erfolgen muss. 
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